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TOP VI  Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer  

  Titel:  Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung - Berücksichtigung der Richtlinien 

der Bundesärztekammer  

Entschließung  

   

 

Auf Antrag von Frau Dr. Lux und Herrn Dr. Quitterer (Drucksache VI - 42) fasst der 116. 

Deutsche Ärztetag folgende Entschließung: 
 

Der 116. Deutsche Ärztetag 2013 fordert die verantwortlichen Institutionen bzw. die 

zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder und die zuständigen Gerichte in Deutschland 

auf, bei der Beurteilung vermeintlicher Verstöße gegen die Betäubungsmittel-

Verschreibungsverordnung (BtMVV) die Richtlinien der Bundesärztekammer 02/2010 zu 

Grunde zu legen. 

Die Verurteilung von Kolleginnen und Kollegen wegen Nichteinhaltung der BtMVV ohne 

lückenlose Berücksichtigung der Richtlinie ist nicht gerechtfertigt.  

 

 

 

Begründung:  

Die Auslegung der BtMVV seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden der Länder oder 

von Juristen führt bei vermeintlichen Verstößen immer wieder zu Verurteilung von 

Substitutionsärztinnen und -ärzten, obwohl die Richtlinien der Bundesärztekammer eine 

andere Interpretation zulassen.  

 

 


